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Kürzel und Bezeichnungen der Maßnahmen sind in schwarzen Großbuchstaben für Erhaltungsmaßnahmen (     ) 
und blauen Kleinbuchstaben für Entwicklungsmaßnahmen (    ) dargestellt.

A1
a1

Maßnahmen außerhalb FFH-Gebiet
Suche nach und Sicherung von Mausohr-Gebäudequartieren im Umfeld des
FFH-Gebietes und QuartieraufwertungC5 S. 116

Maßnahmen zur Aufwertung von Jagdgebieten und in deren Umfeld außerhalb 
des FFH-Gebiets - keine Darstellung (1 km Radius um die Tunnel- und Höhlenöffnung, 
500 m Radius um die Wochenstube in Calw)

C6
S. 119

Wald

Besucherlenkung

Ausweisung von Pufferflächen
S. 104

Eindämmung von NeophytenW7 S. 103
W8

W9 S. 104

Unbegrenzte Sukzession innerhalb BannwaldW1 S. 99

Entwicklung beobachtenW2 S. 100

Fortführung Naturnahe WaldwirtschaftW3 S. 101
Alt- und Totholzanteile belassenW4 S. 102
Bejagungsschwerpunkte bildenW5 S. 102

Müll beseitigenW6 S. 103

spezielle Artenschutzmaßnahmen
Stabilisierung des Laubholzanteils und Quartierangebots im Wald für Fledermäuse S. 94C1
Erhaltung geeigneter Grünland- und Gehölzlebensräume als Jagdgebiete sowie als Leitlinien 
für Fledermäuse

S. 95C2

Sicherung und Betreuung von FledermausquartierenC3 S. 96
Weitgehender Nutzungsverzicht auf Felsbereichen mit Vorkommen des Europäischen 
DünnfarnsC4 S. 98

Gewässer
Verringerung der Unterhaltung von FließgewässernB1 S. 93

Erhaltungsmaßnahmen
Grünland

Extensive Schafbeweidung und regelmäßige Gehölzentfernung auf BorstgrasrasenA1 S. 84

Zweischürige Mahd, ohne Düngung mit angepassten Mahdterminen (Wiederherstellungs-
flächen 6510 mit Vorkommen von Ameisenbläulingen)A10(W) S. 91

Einschürige Mahd und regelmäßige Gehölzentfernung auf PfeifengraswiesenA2 S. 85
Extensive (ein- bis) zweischürige Mahd mit Abräumen auf MähwiesenA3 S. 86

Befristete dreischürige Mahd auf Mähwiesen, ohne Düngung (Verschlechterungsflächen 6510)A5 S. 87
Gehölzsukzession auf Mähwiesen zurückdrängenA6 S. 88

Befristete dreischürige Mahd auf Mähwiesen, ohne Düngung (Wiederherstellungsflächen 6510)A9(W) S. 90

Extensive (zwei- bis) dreischürige Mahd mit Abräumen auf Mähwiesen, ohne DüngungA4 S. 87

Zweischürige Mahd mit Abräumen und angepasste Mahdtermine auf Mähwiesen mit 
Vorkommen von AmeisenbläulingenA7 S. 89

Ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen und angepasste Mahdtermine, Belassen von 
Bracheanteilen auf Flächen mit Vorkommen von AmeisenbläulingenA8 S. 90

Extensive Beweidung von Grünland, ohne DüngungA11 S. 92

Wald

S. 116Eindämmung von Neophyten (Flächen identisch mit Erhaltungsmaßnahme W7)w5

Förderung standortsheimische Baumartenw1 S. 113

Steuerung des Bewuchses in Biotopbereichenw2 S. 114

Förderung von Habitatstrukturenw3 S. 114

Sanierung eines standortstypischen Wasserregimesw4 S. 115

spezielle Artenschutzmaßnahmen
Förderung Laubholzanteil und Verbesserung von Habitatstrukturen für Fledermäusec1 S. 111

Förderung von Streuobstwiesen als Sommerlebensraum für Fledermäusec2 S. 112

Maßnahmen zur Aufwertung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartierenc3 S. 112

Gewässer
Extensivierung von Gewässerrandstreifenb1 S. 108
Freistellung der Ufer von Stillgewässernb2 S. 108
Rückbau von Sohl- und Uferbefestigungen, Gewässerrenaturierung von Fließgewässern 
unter Berücksichtigung von Strömer, Groppe und Bachneunauge

b3 S. 109

Rückbau von Wehranlagen zur Optimierung der Durchgängigkeit für Strömer, Groppe und 
Bachneunauge sowie andere typische Arten der Fließgewässer

b4 S. 110

Entwicklungsmaßnahmen
Grünland

Befristete dreischürige Mahd auf Mähwiesen, ohne Düngunga2 S. 106
Ein- bis zweischürige Pflegemahd mit Abräumen, Zurückdrängen flächiger Gehölzsukzessiona3 S. 106
Ein- bis zweischürige Mahd mit Abräumen und Nutzungspause, Belassen von Bracheanteilen
für Ameisenbläulingea4 S. 107

Zurückdrängen flächiger Gehölzsukzession auf mageren Standortena1 S. 105


